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Titel

Die Polizei ist rund um die Uhr im Ein-
satz – 24 Stunden am Tag, sieben Tage 
die Woche. Die Vertrauensleute der 

GdP sind das auch. Moment mal! Wie geht 
das denn? Als Gewerkschafter dem Dienst-
herrn ständig einen von Work-Life-Balance 
erzählen, aber selbst rund um die Uhr unter 
Strom! Mark lächelt verlegen: „Aber jeder 

braucht doch mal eine helfende Hand, wenn 
der Schuh drückt“, sagt der Vertrauens-
mann. „Und für unsere Kolleginnen und 
Kollegen sind wir gerne auch außerhalb der 
üblichen Bürozeiten da.“ 

Sie können halt nicht anders, unsere GdP-
Vertrauensleute mit ihrem großen, grünen 
Herzen. Und genau dieses Engagement und 

Verantwortungsgefühl zeichnet erfolgreiche 
Vertrauensleutearbeit (VL-Arbeit) aus.  

Ruf! Mich! An!

Für die Kolleginnen und Kollegen im Notfall 
erreichbar zu sein, ist Mark und Katharina 
wichtig. „Uns kann man immer anrufen. Wir 
geben auch unsere privaten Handynummern 
raus“, sagt Mark. Als freigestellter Personalrat 
habe er zeitlich die Möglichkeit schnell und 
flexibel auf Anfragen zu reagieren. „Bei mir 
ist das leider nicht ganz so“, sagt Katharina. 
„Wenn ich bei einem Einsatz bin und genau 
dann einen Anruf mit einer Rechtsschutzfra-
ge kriege, dann …“. Die Hauptmeisterin zuckt 
mit den Schultern. Mark springt ihr zur Seite: 
„Dann kommt das GdP-Netzwerk zum Tragen. 
Wenn einer gerade nicht weiterhelfen kann, 
der nächste kann‘s bestimmt.“ 

VERTRAUENSLEUTE

Rund um 
die Uhr
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Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat 2023 zum Jahr der 
Vertrauensleute erklärt. DP stellt die Menschen vor, die das grüne 
GdP-Herz bis in die letzte Dienststelle der Republik schlagen lassen. 
In dieser Ausgabe treffen wir Katharina Frosch und Mark Dingfelder 
von der GdP Bayern. Ein Gespräch darüber, wenn der Schuh drückt, 
wenn’s piept und wenn der Reißverschluss mal wieder klemmt …

Danica Bensmail
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Bei Euch piept’s wohl …

Wie groß ist denn das Netzwerk der bei-
den? Mark zückt sein Handy und öffnet das 
Adressbuch. „20, 40, 60 …“, flüstert er und 
scrollt angestrengt. „So um die 150 bis 200 
GdP-Kontakte müssten das schon sein.“ Ach 
du liebes Lieschen! Bei so vielen Nummern 
piept und pingt das Handy wahrscheinlich 
rund um die Uhr, oder? Was waren die un-
möglichsten Zeiten, zu denen es bei den 
beiden geklingelt hat? Katharina erinnert 
sich: „Ich bin mal um vier Uhr nachts auf-
gewacht und habe gesehen, dass ein Kollege 
geschrieben hat. Er wollte wissen, was er bei 
einer Schwerlastkontrolle beachten muss.“ 
Die Nachricht habe sie erst mit drei Stunden 
Verspätung gelesen. „Ich hab’s noch in der 
Nacht beantwortet und gehofft, dass er nicht 
während der Kontrolle auf meine Antwort 
gewartet hat“, sagt Katharina und lacht. 
„Wir sind eine große Familie – auch, wenn’s 
mal nicht um Gewerkschaft geht.“ Stark!

… weil’s funktioniert.

An Freitagabenden, so gegen 23 Uhr kämen 
mitunter auch gerne mal Nachrichten via 
WhatsApp, erzählt Mark. „Die hätten be-
stimmt auch bis Montag Zeit“, sagt er mit ei-
nem Lächeln. Aber wenn die Menschen es 
gerade im Sinn hätten, müsse es halt raus. 
„Und dafür sind wir schließlich da.“ Katha-
rina grinst. „Ich habe dir auch schon solche 
Nachrichten geschickt. Weißt du warum?“ 
Mark hebt die Augenbrauen. „Weil ich wuss-
te, es funktioniert“, sagt Katharina mit einem 
noch breiteren Grinsen und beide lachen. 

Wenn der Reißverschluss 
klemmt …

Die Anforderungen an den Polizeidienst neh-
men zu. Klar, dass dabei auch die Anliegen 
der Kolleginnen und Kollegen nicht weniger 
werden. Die Themen, mit denen sie sich an 
Vertrauensleute wenden, sind so vielfältig, 
wie die Polizei selbst. „Alles Mögliche, von 
schimmeligen Wänden, über Arbeitszeitmo-
delle bis zu tätlichen Angriffen landet bei uns 
Vertrauensleuten.  Wenn wir erfahren, ein 
Kollege ist verletzt, beraten wir und vermit-
teln schnelle, rechtliche Hilfe“, erzählt Ka-
tharina. Oft ginge es auch um Ausstattungs-
fragen. „Wenn der Reißverschluss klemmt 
…“, sagt Mark und hält einen Moment inne. 
„… oder zu kurz ist.“ Betretenes Schweigen. 
Dann brechen beide in lautes Gelächter aus. 
Ach ja, das leidige Thema Uniform. Norden, 
Süden, Osten, Westen: Die Arbeitsbekleidung 
sorgt regelmäßig für Unmut. „Die geht zu 
schnell kaputt“, sagt Katharina und verdreht 
die Augen. „Ich kann gar nicht mehr zählen, 
wie viele Uniformhosen ich schon verbraucht 
habe. Da, wo die Waffe auf der Hose reibt, löst 
sich nämlich die Naht auf.“

Erfolgreiche 
Schmerzensgeldklage

Egal was klemmt, egal wie groß oder klein 
das Anliegen auch sein mag: Auf die GdP 
ist Verlass. Katharina kann das bestätigen: 
„Ich habe unseren Rechtsschutz schon zwei-
mal genutzt.“ Im Dienst habe ihr ein polizei-
liches Gegenüber auf Alkohol und Drogen 
den Ringfinger kaputtgetreten, erzählt die 
Hauptmeisterin und ergänzt: „…und Belei-
digung auf höchster Stufe. Seine Worte wa-
ren alles andere als jugendfrei. Der Kreativi-
tät seiner sexuellen Vorstellungen auf mich 
bezogen, waren jedenfalls keine Grenzen 
gesetzt“. Danke, reicht schon. Meine Güte, 
da macht man was mit. Katharina ist zufrie-
den: „Wir sind auch zivilrechtlich dagegen 
vorgegangen. Mit Hilfe der GdP habe ich am 
Ende eine  angemessene Summe an Schmer-
zensgeld bekommen.“ 

Hilfe, der Schuh drückt!

Nicht immer muss die GdP mühsam das gro-
ße Rad der Politik drehen. Um den Arbeits-

alltag der Kolleginnen und Kollegen an-
genehmer zu gestalten, reicht manchmal 
schon ein kurzer Anruf. Haben die zwei viel-
leicht auch ein Beispiel dafür? „Na, meine 
Versetzung von Kitzingen nach Miltenberg“, 
platzt es aus Katharina heraus. Mark nickt. 
„Wegen eines Pflegefalles in der Familie 
war vieles turbulent, weshalb ich meine El-
tern unterstützen wollte. Dazu kam, dass 
meine damals 13-jährige Schwester im Co-
rona-Lockdown beim Homeschooling be-
treut werden musste“, erzählt Katharina. 
„Dafür wollte ich ein halbes Jahr in die Hei-
mat. 100 Kilometer pendeln, war auf Dauer 
im Schichtdienst unmöglich. Also habe ich 
Mark angerufen.“  

Schneller, weil’s die Polizei 
erlaubt

Der Vertrauensmann nahm prompt den Hö-
rer in die Hand. Ein Gespräch mit Kathari-
nas Chef und eine dreiviertel Stunde später 
dann die frohe Kunde: „Katha, du kannst ab 
morgen nach Miltenberg.“ So einfach? „So 
einfach“, sagt Mark und nickt. Die GdP und 
ihre Vertrauensleute sind wie das Geländer 
an einer steilen Treppe. Bei ihnen kann man 
guten Gewissens erstmal alles abladen und 
eine Runde durchschnaufen, bevor es ge-
meinsam an die Lösungssuche geht. „Das 
ist wirklich so“, sagt Katharina. „Durch die 
Hilfe der GdP Vertrauensleute war alles su-
per unkompliziert. Ich wollte mich eigent-
lich nur informieren, was meine Möglichkei-
ten sind, aber ein Anruf der GdP hat alles ge-
regelt.“ So soll’s sein. Und so war’s. Klasse! I
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 „  
Wir sind eine große Familie – 

auch, wenn’s mal nicht um 
Gewerkschaft geht.

Katharina Frosch 
ist seit 2012 bei der Polizei und genauso 
lange in der GdP. Die Polizeihaupt-
meisterin begann ihren Dienst bei der PI 
Kitzingen. Sie war seitdem in mehreren 
Funktionen in Einsatzzügen, der Polizei 
Würzburg und der Polizei Miltenberg 
tätig. Aktuell ist die Vertrauensfrau beim 
Führungsstab des Polizeipräsidiums 
Unterfranken.

Mark Dingfelder 
ist seit 1996 bei der Polizei und in der 
GdP. Seit 2019 ist der Hauptkommissar 
freigestellter Personalrat im PP Unter-
franken und Vorsitzender der Kreis-
gruppe Würzburg. Zudem ist der Ver-
trauensmann seit 2023 der Landes-
schulungsbeauftragte der GdP Bayern 
und Bezirksgruppenvorsitzender der 
GdP Unterfranken. 
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P
andemie, Inflation, hohe Verbraucherpreise: Die 
Beschäftigten im öffentlichen Dienst haben in den 
vergangenen zwei Jahren allerhand mitmachen 
müssen. Allen Herausforderungen zum Trotz, ha-
ben Sie dennoch verlässlich dafür gesorgt, dass 

der Laden läuft. Gerade in schwierigen Zeiten ist diese Ver-
lässlichkeit wichtiger denn je. 

Dieser Einsatz verdient entsprechende Anerkennung. Warme 
Worte heizen weder die Wohnung, noch füllen sie den Kühl-
schrank. Die Beschäftigten tragen die Last der hohen Verbrau-
cherpreise seit Monaten ohne einen finanziellen Ausgleich. 
Die Arbeitgeberseite hat immer wieder auf die Tarifrunde ver-
wiesen. Insbesondere die Geldbeutel in den unteren Entgelt-
gruppen sind leer. 

Unsere Forderungen sind klar: 10,5 Prozent mehr Lohn, min-
destens 500 Euro. Und das bei einer Laufzeit von 12 Monaten. 
Für die Auszubildenden fordern wir 200 Euro und die unbefris-
tete Übernahme in Vollzeit, direkt nach der erfolgreich abge-
schlossenen Ausbildung.

Der öffentliche Dienst ist ein Arbeitgeber mit vielfältigen und 
spannenden Aufgaben. Wir wollen die klügsten Köpfe für uns 
gewinnen. Das funktioniert nur, indem die Arbeitgeberseite 
entsprechende finanzielle Anreize bereits während der Aus-
bildung schafft. 

Die Tarifrunde von Bund und Kommunen hat gezeigt, wie es 
geht. Darum blicken wir mit großem Optimismus auf die kom-
menden Verhandlungen. Zähe Debatten, die sich wie ein Kau-
gummi in die Länge ziehen, bringen am Ende niemanden wei-
ter. Wir wünschen uns schnellstmöglich in ernsthafte und 
konstruktive Gespräche mit der Arbeitgeberseite einsteigen 
zu können. 

Aber auch auf den Ernstfall sind wir vorbereitet. Die Beschäf-
tigten sind motiviert für ihre berechtigten Forderungen auf die 
Straße zu gehen, wenn die Arbeitgeberseite blockiert, denn 
wir sind davon überzeugt: nur zusammen zahlt sich aus!

 
Euer René Klemmer,
stellvertretender Bundesvorsitzender

Schwerpunkt
TARIFVERHANDLUNGEN DER LÄNDER

10,5 Prozent  
mehr Lohn 

mindestens  
500 Euro mehr 

12 Monate  
Laufzeit

Für Auszubildende: 

200 Euro  
mehr 

unbefristete 
Übernahme in 
Vollzeit nach 
abgeschlossener 
Ausbildung
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Der Weg zum Tarifergebnis ist oft lang, steinig und wie so oft gilt 
auch hier: Der Teufel steckt im Detail. Gut, dass Tarifpolitik zu den 
zentralen Aufgaben der Gewerkschaft der Polizei (GdP) gehört. Die 
GdP-Bundestarifkommission (BTK) hat die Expertise und stellt die 
tarifpolitischen Weichen. Sie ist Eure Tarifmacherin.

Danica Bensmail

 Das sind ihre Mitglieder 
Der BTK-Vorsitzende ist René Klemmer. Der stellvertretende GdP-Bun-
desvorsitzende ist zuständig für Tarifpolitik im Geschäftsführenden 
Bundesvorstand der GdP. 

Zur Bundestarifkommission gehören auch der Geschäftsführende 
GdP-Bundesvorstand. Jeweils zwei Tarifbeschäftigte aus jedem Landes-
bezirk, des Bezirkes Bundespolizei und des Bundeskriminalamtes sowie 
der JUNGEN GRUPPE (GdP) sind auch Teil des Teams. 

 Das sind ihre Aufgaben 
Wann immer akuter tarifpolitischer Handlungsbedarf besteht, kommen 
die Tarifmacher zusammen. 

Vor Beginn der Tarifverhandlungen stellt die BTK ihre Forderungen 
auf. Während der Tarifverhandlungen berät sie das Arbeitgeberange-
bot und stimmt darüber ab. 

Schwerpunkt
TARIFVERHANDLUNGEN DER LÄNDER

  GdP-BUNDESTARIFKOMMISSION
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 Die Tarif-DNA 
Die BTK besteht aus vier Expertengruppen:

AG 1 – Entgeltordnung
Hier dreht sich alles um Eure Eingruppierung. Schwerpunkte sind 
unter anderem §§ 12 ff., insbesondere die Stufenzuordnung gemäß 
§ 16 TVöD/TV-L/TV-H.

AG 2 – Zusatzversorgung/ 
Sozialpolitische Themen
Eure Experten diskutieren VBL, Rente und Schwerbehinderung – 
um nur einige Themen zu nennen. Sie setzen da an, wo es klemmt, 
und beraten die Umsetzung sozialpolitischer Themen in die Praxis.

AG 3 – Tarifpolitische Grundlagen
In der AG 3 geht es ums Eingemachte: Hier entstehen die Forde-
rungen für die nächste Tarifverhandlung.

AG 4 – TVöD/TV-L/TV-H
Hier sitzen leidenschaftliche Problemlöser. Ihre Aufgabe: proble-
matische Themen der Tarifverträge anpacken (zum Beispiel § 29 
TVöD/TV-L/TV-H „Arbeitsbefreiung“). Sie finden Änderungsvor-
schläge, damit sie in Eurem Sinne in den Tarifverträgen umgesetzt 
werden. Fo
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 Tarifmacherin Isabel Sorg,  
 Rheinland-Pfalz
 „Die Tarifbeschäftigten leisten  
 erstklassige Arbeit. Das verdient  
 10,5% mehr Lohn.“ 

 Tarifmacherin Dorit Döveling,  
 Brandenburg 
 „Wir leben in dynamischen Zeiten.  
 Das muss sich im Tarifvertrag  
 widerspiegeln. Darum fordern wir  
 12 Monate Laufzeit.“ 

 Tarifmacher Jörg Günter, Sachsen 
 „Damit der Laden läuft, brauchen  
 wir motivierten Nachwuchs.  
 Darum fordern wir 200 Euro  
 mehr für Auszubildende und eine  
 unbefristete Übernahme.“ 



Schwerpunkt
TARIFVERHANDLUNGEN DER LÄNDER

Meine Rechte  
im Streikfall 

 ICH DARF  
 STREIKEN! 

 ICH DARF  
 WARNSTREIKEN! 

 STREIKEN OHNE  
 ABMELDUNG! 

 KEINE ANGST VOR  
 ABMAHNUNG! 

 KEIN ZWANG ZU  
 NOTDIENSTARBEIT! 

8

Streiken darf jeder – auch, wenn man kein Mitglied in einer Gewerkschaft ist. Ausschlaggebend 
ist, dass der Streik von einer Gewerkschaft, wie der GdP organisiert wird. Bei der Auszahlung von 
Streikgeld, ist es aber von Vorteil Mitglied einer Gewerkschaft zu sein. Ausnahme: Für Beamte 
besteht ein generelles Streikverbot.

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat in einer grundlegenden Entscheidung festgestellt, dass 
Warnstreiks zulässige Mittel des Arbeitskampfes sind (BAG-Urteil vom 21.06.1998 – 1 AZR 
651/86). Der Zweck von Warnstreiks besteht darin, festgefahrene Tarifverhandlungen durch 
milden Druck wiederzubeleben. Er findet meist vor dem endgültigen Scheitern der Verhand-
lungen statt und soll der Arbeitgeberseite die allgemeine Streikbereitschaft deutlich machen. 

Eine Pflicht zum Abmelden wegen Streiks würde eine psychische Hürde bedeuten. Das ist mit 
dem Streikrecht als Grundrecht nicht zu vereinbaren. Beim Streik geht es gerade darum, dass 
Arbeitsleistung nicht erbracht wird. Fehlstunden müssen nicht nachgearbeitet werden. Das gilt 
insbesondere bei Gleitzeit. Wichtig: Wer ausstempelt, streikt nicht.

Streiken ist ein Grundrecht. Wer streikt, darf darum nicht von seinem Arbeitgeber gemaßregelt 
werden. Die Pflicht zur Erbringung der Arbeitsleistung gilt nicht für Streikende. Eine Abmahnung 
wegen Arbeitsverweigerung kann daher nicht erteilt werden. Eine solche Abmahnung oder gar 
Kündigung ist unwirksam. Wichtig: Selbst, wenn der Arbeitgeber nach Ende des Streiks 
Kündigungen wegen der Teilnahme am Streik ausspricht, sind diese unwirksam. 

Notdienstarbeit darf nicht zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes verlangt werden (BAG-
Urteil vom 30.3.1982 – 1 AZR 265/80). Ob und wie Notdienste im Arbeitskampf stattfinden, 
müssen Arbeitgeber und die den Streik führenden Gewerkschaft gemeinsam regeln (BAG-Ur-
teil vom 31.1.1995 – 1 AZR 142/94). Wichtig: Notdienstvereinbarungen sind für GdP-Mitglieder 
nur dann zulässig, wenn diese mit der GdP-Streikleitung beschlossen werden. Fo
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Bullsh*t,
den Arbeitgeber im 
Tarifstreit sagen … 

Die öD-Beschäftigten 
müssen auf die 
Steuerzahler Rücksicht 
nehmen.

Mit hohen Löhnen generiert 
man keinen Nachwuchs.

Wer nicht mehr in 
Hochpreisregionen wohnen 
kann, soll halt umziehen.

Schwerpunkt
TARIFVERHANDLUNGEN DER LÄNDER

Es kann nicht Aufgabe der 
Arbeitgeber sein, die Inflation bei 
den Beschäftigten auszugleichen.

Die Inflation sinkt. Ist 
doch alles gar nicht mehr 
so schlimm.
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... und was Gewerkschaften 
darauf antworten

Am 26. Oktober startete die erste Runde in den Tarifverhandlungen der Länder. 
Passend zur zweiten Tarifrunde am 2. November präsentiert DP eine neue Folge 
des GdP Bullsh*t-Bingo: Tarif-Edition. 

Danica Bensmail

Rücksicht ist keine 
Einbahnstraße.  

... wie schmeckt 
so ein Frühstücks-
Clown eigentlich?

Ist noch ein Zimmer  
in eurem 

Elfenbeinturm frei?

… äh, doch. 

Doch, ist es. So leichtfertig mit 
den Ängsten der Beschäftigten 

umzugehen, DAS ist schlimm.
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FACHTAGUNG

Tarif  
nachhaltig 
stärken
Vom 24. bis 26. April fand die 
„Fachtagung Tarif auf Landes-
ebene für GdP-Vorstände“ statt. 
Das dreiköpfige Referententeam 
diskutierte mit den 13 Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern 
über wichtige Aspekte des 
Tarifrechts. 

Reinhard Brunner

Einer der Schwerpunkte der Fachtagung 
war die Fortbildung von Fachleuten 
und Ansprechpartnern für Tarifan-

gelegenheiten für die Bezirksgruppen der 
GdP-Bayern. Durch diese Maßnahme soll 
künftig gewährleistet werden, dass es kom-
petente Ansprechpartner vor Ort gibt, um 
die berechtigten Interessen der Tarifbeschäf-
tigten mit dem nötigen Nachdruck vertreten 
zu können. 

Darum ist Gewerkschaft 
wichtig!

So starteten wir mit einer lockeren Begrü-
ßungsrunde in die dreitägige Fachtagung 
Tarifrecht. Als erster Grundbaustein wur-
den die Aufgaben der GdP Bayern, ihre His-
torie – mittels Organisationsstruktur so-

Schwerpunkt
TARIFVERHANDLUNGEN DER LÄNDER
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Teilnehmerinnen und Teilnehmer der „Fachtagung Tarif auf Landesebene für  
GdP-Vorstände“
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wie Hintergründe, Tätigkeitsfelder mit den 
jeweiligen Fragestellungen vermittelt: Wo-
für braucht man eine Gewerkschaft? Welche 
Aufgaben hat der Landesvorstand? Und wa-
rum der GdP-Bayern beitreten?

Ein gutes Bauchgefühl

Bereits am ersten Seminartag durften wir 
auch unseren Gastreferenten, Jürgen Rittel, 
Regionalleiter der Signal Iduna, begrüßen, 
welcher die Möglichkeiten der Zusammen-
arbeit zwischen der GdP und der Signal Idu-
na aufzeigte und uns durchaus ein „gutes 
Bauchgefühl“ mitgab. Er zeigte in seinem 
Vortrag die Vorteile auf, die eine solche Zu-
sammenarbeit für die Polizeibeschäftigten 
bietet. Das Ziel bestehe darin, den Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern des Freistaats 
Bayern eine Versicherung, die ihren indi-
viduellen Bedürfnissen gerecht werde, zu 
vermitteln. Der Bogen erstreckte sich dabei 
von Unfallversicherungen bis hin zu einer 
adäquaten Diensthaftpflichtversicherung.

Umfangreiches Themenfeld 
Tarifrecht

Nach einem gelungenen Abend mit vie-
len interessanten Gesprächen beschäftig-
ten wir uns unter anderem mit Fachthemen 
wie: Formen der Einmalzahlung, Vorüber-
gehende Übertragung einer höherwertigen 
Tätigkeit und wann wird ein Erschwernis-
zuschlag gezahlt? Wie verhält es sich mit 
der Jahressonderzahlung bei Mutterschutz 
und Elternzeit? Und was ist der Unterschied 
zwischen dem Bereitschafts- und dem Ruf-
bereitschaftsdienst? 

Gut zu wissen …

Zudem wurden uns die kompakten Textaus-
gaben TV-L und „Entgeltordnung“ als Nach-
schlagewerk zur Verfügung gestellt, in denen 
viele Rechtsgrundlagen niedergeschrieben 
sind. Ebenfalls gehörten Bestandteile wie der 
Arbeitsvertrag, Kündigungen, Unkündbar-

keit und die Möglichkeit, ein Sabbatjahr zu 
beantragen, zu den Schulungsinhalten. Mit 
den Grundlagen der Entgeltordnung wurde 
unsere Fachtagung von unseren Referenten 
Michael und Uwe abgerundet. Die Baustei-
ne Tabellenentgelt, Stufen der Entgelttabel-
le und die Funktion der Eingruppierung mit 
Höher- und Herabgruppierung wurden hier-
bei vorgetragen. Die eingebrachten Praxis-
beispiele sowie die Erfahrungsbeiträge der 
Teilnehmer zeigten Wirkung. Insbesondere 
die Gruppenarbeiten, wie zum Beispiel zur 
Berechnung von Höhergruppierungen sorg-
te für einen „Aha-Effekt“. 

So spannend ist Tarif!

Wichtige Hintergrundinformationen zum 
TV-L, insbesondere mit Blick auf die zurück-
liegenden Tarifverhandlungen des TVöD 
und vor allem die anstehenden Tarifver-
handlungen ab Herbst 2023, lieferte unser 
Gastreferent René Klemmer, stellvertreten-
der GdP-Bundesvorsitzender Tarif. Er ließ 
es sich wiederholt nicht nehmen, an dieser 
Fachtagung teilzunehmen und uns seine 
gesamte Fachlichkeit spüren zu lassen! Für 
uns war es faszinierend, wie facettenreich 
und spannend Tarifrecht und Tarifverhand-
lungen sein können!

So komplex sind die 
Verhandlungen

René Klemmer ließ uns wissen, dass die ers-
te Verhandlungsrunde für den TV-L für den 
26. Oktober 2023 anberaumt wurde. Die Ta-
rifgemeinschaft deutscher Länder (TdL), 
ohne das Bundesland Hessen, fungiert hier-
bei für die Gewerkschaften als einziger Ver-
handlungspartner, wobei Dr. Andreas Dres-
sel, Finanzsenator der Hansestadt Ham-
burg, derzeit den Vorsitz innehat. 

Die GdP am Verhandlungstisch

Sollte es zu keiner Einigung in der ersten 
Verhandlungsrunde zwischen den Tarifpar-
teien kommen, wovon wir ausgehen, sind 
bereits weitere Verhandlungsrunden für den 
2. und 3. November 2023 sowie vom 7. bis 8. 
Dezember 2023 geplant. Eine Schlichtungs-
kommission wie bei den TVöD-Verhandlun-
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gen gibt es allerdings nicht. Die Gewerk-
schaft der Polizei, als größte und einfluss-
reichste Gewerkschaft im Polizeibereich, 
nimmt direkt am entscheidenden Verhand-
lungstisch Platz und wird in allen Länder-
runden ihre Forderungen einbringen. 

Wertschätzung!

Reinhard Brunner appellierte an die Anwe-
senden, vermehrt vom Streikrecht Gebrauch 
zu machen. Ein einheitliches Auftreten (Ta-
rif und Beamte) sei dabei von großer Bedeu-
tung, da nur eine starke Gemeinschaft und 
„der Druck der Straße“ in der Lage seien, 
Veränderungen zu bewirken und Gehör bei 
der Politik zu finden. Die Arbeit der Bediens-
teten der bayerischen Polizei müsse mit ei-
nem gerechten und wertschätzenden Lohn 

gewürdigt werden, der auch den steigenden 
Lebenshaltungskosten Rechnung trage. Ein 
zentrales Ziel der kommenden Tarifverhand-
lungen zum Tarifvertrag der Länder (TV-L) 
werde daher mindestens die Übernahme 
der Abschlüsse des Tarifvertrags öffentli-
cher Dienst (TVöD) sein. Unabhängig von 
den Tarifverhandlungen vor allem die Ge-
währung einer Inflationsausgleichsprämie 
in Höhe von 3.000 Euro!

Networking und 
Strategieentwicklung

Die Tarifmitglieder der Fachtagung kehrten 
nach der Veranstaltung gestärkt und moti-
viert in ihre Dienststellen zurück. Durch den 
Austausch mit anderen GdP-Vorständen aus 
ganz Bayern und den Erwerb neuer Kennt-

nisse konnten sie ihre Rolle als Ansprech-
partner und Vertreter der Beschäftigten 
weiter ausbauen. Die Tagung bot somit eine 
wertvolle Plattform zum Networking und 
zur gemeinsamen Entwicklung von Strate-
gien zur Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen und Entlohnung. Durch die vielfältigen 
Themen und die Expertise der Referenten 
konnten wichtige Impulse für die anstehen-
den Aufgaben gesetzt werden. Ein abschlie-
ßender Dank galt den drei Referenten und 
dem GdP Landesbezirk, der diese Seminare 
immer wieder ermöglicht. I
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DGB-KAMPAGNE

Vergiss nie,  
hier arbeitet  
ein Mensch
Schluss mit Gewalt fordern der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) 
und seine Schwestergewerkschaften wie die Gewerkschaft der 
Polizei (GdP). Seit 2020 besteht ihre Initiative „Vergiss nie, hier 
arbeitet ein Mensch“. DP begleitete den stellvertretenden 
Bundesvorsitzenden Alexander Poitz und eine GdP-Delegation zur 
gleichnamigen DGB-Konferenz.  

Jana Biesterfeldt

Und das ist jetzt normal?

Ob bei Polizei, Rettungskräften, auf Ämtern 
oder im Nah- und Fernverkehr: Die Beschäf-
tigten, die jeden Tag für unsere Gesellschaft 
im Einsatz sind, werden immer häufiger Op-
fer von Beleidigungen, Bedrohungen und tät-
lichen Angriffen. Die Gewalt, die ihnen entge-
genschlägt, hat viele Facetten. Soll das etwa 
die neue Normalität sein? Die DGB-Konferenz 
zur Initiative beleuchtet das Thema in Berlin 
aus verschiedenen Perspektiven. Ganz wich-
tig: nicht nur reden, sondern Lösungen fin-
den. Die GdP war mit Ihrer Expertise auf dem 
Podium und im Plenum dabei.

 

Bedingungsloser Rückhalt

Alexander Poitz, der stellvertretende GdP-
Bundesvorsitzende, beteiligte sich im inter-
aktiven Town Hall Meeting mit weiteren Ge-
werkschaftsvertreterinnen und -vertretern. 
Gemeinsam diskutierten die Teilnehmenden 

Innenleben
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 „  
Die zunehmende Gewalt 

gegen Polizeibeschäftigte 
betrachten wir mit großer 
Sorge. Diese Initiative ist 

richtig und wichtig und es 
hat Spaß gemacht, 
zusammen diese 

Kampagne zu befeuern.

Strategien und Anforderungen für die ge-
werkschaftliche Arbeit. Der GdP-Vize brach-
te seine Bedenken zum Ausdruck: „Die zu-
nehmende Gewalt gegen Polizeibeschäftigte 
betrachten wir mit großer Sorge. Diese Initi-
ative ist richtig und wichtig und es hat Spaß 
gemacht, zusammen diese Kampagne zu be-
feuern.“ Die daraus entstandenen Debatten 
hätten gezeigt, dass Gewerkschaft und Be-
hörde auf solche Situationen vorbereitet sein 
müssten, betonte Poitz. „Dafür brauchen un-
sere Kolleginnen und Kollegen den bedin-
gungslosen Rückhalt des Dienstherrn.“

Die Fürsorgeverpflichtung von Arbeit-
gebern und Dienstherrn, etwa bei der An-
erkennung von Dienstunfällen oder dem 
dienstlichen Rechtsschutz stand im Fokus 
des Forums „Hilfe für Betroffene nach Ge-
waltvorfällen im Dienst“. Das wichtige The-
ma der Nachsorge mit Beteiligung der GdP-
Gewerkschaftssekretäre Gudrun Hoffmann 
(Beamtenpolitik & Mitbestimmung) und 
Torsten Rohde (Bildung & Werbung) als Mo-
deratoren wurde dabei aus unterschiedli-
chen Perspektiven beleuchtet.

Der Psychologe Nicolas Colberg referier-
te gemeinsam mit dem Rechtsanwalt Sebas-
tian Baunack zum Themenkomplex Arbeits-
recht und boten interessierten Beteiligten 
auch konkrete Handlungsempfehlungen. I
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BUNDESFRAUENGRUPPE

„Müssen“ müssen
DP-Autorin Kirke Wienrich über große und kleine Geschäfte und die 
zwingend erforderlichen Entsorgungsmöglichkeiten der Polizeikräfte 
im Außendienst.

Kirke Wienrich

Die Vorteile der TOI-KW liegen auf der 
Hand: Sie können lageangepasst eingesetzt, 
flexibel bewegt und auch an unzulängliche-
ren Orten aufgestellt werden. Einsatzkräf-
te der Bereitschaftspolizei in Niedersach-
sen stellten in einer Umfrage zum Einsatz 
von TOI-KW in 2019 und 2021 weiter heraus: 
„Wir müssen uns keine Gedanken über eine 
Entsorgungsmöglichkeit machen“, und dies 
„unabhängig von Gastronomie und öffentli-
chen Einrichtungen“. Das Nachfragen, zum 
Beispiel in Geschäften, Gaststätten, Bars, 
entfällt Auch das Bereithalten von Münz-
geld – weil die Gastronomie ja teils Geld für 
„Nichtgäste“ verlangt. Ein anderer genann-
ter und wichtiger Aspekt ist, dass „keine 
Verrichtung der Notdurft an unerlaubten 
Orten notwendig ist (eine Ordnungswidrig-
keit muss nicht begangen werden)“. Durch 
das Bereitstellen von TOI-KW wird also ein 
besseres Einsatzgefühl bei den Einsatzkräf-
ten geschaffen. 

 

TOI-KW sollen bundesweit zur Verfügung stehen, so die Forderung der GdP-Bundesfrauengruppe.

Fo
to

: B
un

de
sp

ol
ize

ia
bt

ei
lu

ng
 B

ad
-D

üb
en

Eine Umfrage der Frauengruppe (Bund) 
der Gewerkschaft der Polizei (GdP) 
im Jahr 2022 ergab, dass in nur acht 

Landespolizeien sowie der Bundespolizei  
Toilettenkraftwagen (TOI-KW) vorhanden 
sind. Sie verfügen über insgesamt elf TOI-
KW. Das ist viel zu wenig. In Würde zur Toi-

lette zu gehen, und zwar gesund, geschützt 
und hygienisch, muss auch für unsere Kol-
leginnen und Kollegen im Außendienst nor-
mal sein. Politik und Landespolizeien sind 
gefordert, in den Bestand von TOI-KW und 
Personal zum Führen und Halten der Fahr-
zeuge zu investieren. 



DP DEUTSCHE POLIZEI 11/2023 19

Siehe auch Themenheft  
„Die Bereitschaftspolizei“ 
Ziffer 8.6 f.

ANZEIGE
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Aber auch der gesundheitliche Aspekt 
spielt eine entscheidende Rolle. TOI-KW 
tragen zu einer ausreichenden Flüssigkeits- 
und Nahrungsaufnahme bei. „Man traut 
sich, im Einsatz genügend zu trinken.“

Versetzen wir uns in die Lage der Kollegin-
nen und Kollegen: Wenn wir keinen Einfluss 
auf Abführmöglichkeiten im Einsatz haben, 
wenn wir also auch nichts organisieren oder 
planen können, was können wir unterneh-
men, damit wir nicht oder nur selten einen 
Ausscheidungs- beziehungsweise Harndrang 
haben? Die Mehrheit der Befragten in Nieder-
sachsen gab an, Flüssigkeit und Nahrung zu 
reduzieren. Wer dies aber regelmäßig macht, 
schadet sich selbst. Bei den politischen Ver-
antwortlichen und den Dienstherrn müssen 
hier alle Alarmglocken läuten.

TOI-KWs benötigen gesicherte Qualitäts-
standards. Sie müssen angesichts Schutz-
ausstattung und Einsatzbekleidung der 
Einsatzkräfte vor allem geräumige Kabinen 
bieten. Zur Ausstattung gehört zum Beispiel 
auch eine gut platzierte Helmablage. Warm-
wasser und Desinfektionsmittel müssen si-
chergestellt werden, auch die Beheizung in 
den Wintermonaten.

TOI-KW sind, so äußerten Befragte in Nie-
dersachsen „einfach eine menschenwürdige 
Möglichkeit, auf Toilette gehen zu können.“ 
Daran ist anlässlich des World-Toilet-Day am 
19. November zu erinnern. I

Im Jahr 2013, also vor 10 Jahren, er-
kannten die Vereinten Nationen (UN) 
den World-Toilet-Day am 19. Novem-
ber als Welttag an. Da machte die UN 
auf das Fehlen hygienischer Sanitär-
einrichtungen weltweit aufmerksam. 
Knapp der Hälfte der Weltbevölkerung 
(46 Prozent) fehlt bis heute eine an die 
Kanalisation angeschlossene Toilet-
te unter eigenem Dach. In Deutschland 
fehlen in rund 330 Wohnungen WC, 
Bad und Dusche. 

Die GdP tritt ein für eine flächende-
ckende Sicherstellung von TOI-KW in 
den Bundesländern.
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 In einer modernen Polizei ist der Schutz 
der Menschenwürde der rote Faden 
der Einsatzbewältigung. Das gilt für alle 
Beteiligten – ob Versammlungsteilneh-
mer oder Fußballfan und natürlich auch 
für unsere Kolleginnen und Kollegen. 
Gerade das Bedürfnis nach einem Toilet-
tengang wird bei der heutigen Einsatz-
bewältigung vernachlässigt. Weder der 
Verweis auf den freundlichen „Italiener 
an der Ecke“ oder „wildes“ Urinieren 
sind menschenwürdig, sondern einfach 
schlechte Einsatzvorbereitung. Es bedarf 
moderner Ver- und Entsorgungskonzep-
te. Mobile polizeieigene Toilettenkraft-
wagen schaffen im Einsatzraum lagean-
gepasst, flexible und menschenwürdige 
Entsorgungsmöglichkeiten. Darüber 
hinaus fordert der BFA Bereitschafts-
polizei die Einhaltung des Leitfadens 150 
(Pkt. 3.4 Entsorgung). 

GESAGT

Eckhardt Christian Metz
Vorsitzender des  
BFA-Bereitschaftspolizei

Foto: Zielasko
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SOLIDARITÄT MIT ISRAEL

Wir schützen jüdisches 
Leben in Deutschland
Deutschland genießt in der Welt den Ruf einer vielfältigen und 
offenen Gesellschaft. Die Bundesrepublik ist Heimat einer Vielzahl 
verschiedener Nationalitäten, Kulturen und Religionen. Auch 
jüdisches Leben ist seit langem ein fester Bestandteil Deutschlands. 
Sein Schutz ist nicht verhandelbar, sondern eine 
Selbstverständlichkeit.

Danica Bensmail

Nach dem Angriff der radikalislamischen 
Palästinenserorganisation „Hamas“ auf 

den Staat Israel, sandte die Gewerkschaft 

der Polizei (GdP) mit ihren Schwesterge-
werkschaften im Deutschen Gewerkschafts-
bund (DGB) eine Solidaritätsbekundung an 

den Dachverband der Gewerkschaft Israels, 
„Histadrut“. 

Darüber hinaus nahm der GdP-Bundes-
vorsitzende Jochen Kopelke in einem Brief 
Kontakt auf zu Ya’akov Shabtai, dem Kom-
missar der Israelischen Polizei. Darin si-
cherte er den israelischen Kolleginnen und 
Kollegen, die im Dienst durch den Angriff 
der Hamas verletzt wurden, die Solidarität 
der GdP zu. Kopelke bekundete zudem die 
Anteilnahme am Leid der Angehörigen im 
Dienst getöteter Polizistinnen und Polizis-
ten und versprach, dass die deutsche Polizei 
auch künftig jüdisches Leben in Deutsch-
land schützen werde. 

In einem Antwortschreiben an die GdP 
zeigte Shabtai sich gerührt, ob der Anteil-
nahme seiner deutschen Kolleginnen und 
Kollegen. Er sprach der GdP seinen Dank für 
die Unterstützung in diesen schweren Zei-
ten aus. Israel habe eine starke Polizei und 
sei eine starke Nation, sagte Shabtai. „Wir 
werden alles tun, um unsere Offiziere an der 
Front zu stärken, Zivilisten zu schützen und 
die Bevölkerung zu stärken.“ I
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SENIORENPOLITIK

Halbzeitbilanz
Zwei Jahre nach der Bundestagswahl zieht der Bundessenioren-
vorsitzende Ewald Gerk Zwischenbilanz. Was ist aus den 
Forderungen der Bundesseniorengruppe bislang geworden?  
Ein seniorenpolitischer Wasserstandsbericht. 

Ewald Gerk, Bundesseniorenvorsitzender

Mitwirkung auf Bundesebene 
Der Forderung, eine Rahmengesetzge-
bung auf Bundesebene zu schaffen, die die 
Grundlage der Seniorenbeteiligung auf Lan-
des- und kommunaler Ebene regelt, wurde 
bis heute nicht nachgekommen. Die Seni-
orenförderung auf kommunaler Ebene ist 
weiter von der Finanzkraft der Kommunen 
abhängig. Wir sind weit von einer bundes-
weit einheitlichen Förderung der Senioren-
arbeit auf Landes- und kommunaler Ebene 
entfernt.

Altersdiskriminierung
Die ältere Generation gilt in großen Teilen 
der Gesellschaft als kaufkräftige Zielgruppe. 
Jedoch erhält sie schwieriger einen Kredit, 
muss höhere Versicherungsprämien zahlen 
oder wird bei der Vergabe von Wohnungen 
benachteiligt. Auch staatliche Unterstüt-
zungsleistungen werden erst spät bis gar 
nicht gewährt. Das empfinden viele Ältere 
es als diskriminierend. Deshalb ist es eine 

zwingende Folge, dass eine Änderung des 
Grundgesetzes und die Erweiterung um das 
Diskriminierungsmerkmal „Alter“ in Artikel 
3, Absatz 3 erfolgen muss. 

Mobilität
Um die Mobilität älterer Menschen zu för-
dern ist ein konsequenter Ausbau des ÖPNV 
erforderlich. Mit dem 9-Euro-Ticket wurde 
der Durchbruch für ein bezahlbares Monats-
ticket beschlossen. Das derzeitige 49-Euro-
Ticket ist für viele Seniorinnen und Senioren 
gerade noch bezahlbar. Ein spezielles Senio-
renticket, ein, dem Rentenniveau angepass-
tes und dadurch bezahlbares Beförderungs-
entgelt wäre einzuführen. 

Wohnen im Alter
Ältere Menschen sind von den Verwerfun-
gen auf dem Wohnungsmarkt besonders 
betroffen. Um Wohnungen in bestehenden 
Mietverhältnissen an die Lebenssituati-
on der Älteren anzupassen ist insbesonde-

re die Förderung von altersgerechtem Woh-
nungsumbau auszuweiten. Gleichzeitig ist 
die Rückbaupflicht für barrierefrei umge-
baute Mietwohnungen abzuschaffen (§ 554 a 
BGB) und die kontinuierliche Förderung von 
gemeinschaftlichen Wohnformen durch ein 
Bundesprogramm zu fördern. 

Verbraucherschutz
Ältere Menschen haben besondere Schutz-
bedürfnisse, vor allem in den Bereichen Um-
gang mit Internet und PC, Vorsorge, ärztliche 
Versorgung, Patientenrechte, Verbraucher-
rechte bezüglich Lebensmitteln und Ernäh-
rung, Sicherheit im Alltag, Schutz vor Betrug, 
Eigentumsdelikten und Gewalt, Barrierefrei-
heit im Alltag, Schutz vor überteuerten Pfle-
geeinrichtungen und Versicherungen. Unse-
re Forderung nach einer Verbraucherschutz-
beratung als kommunale Pflichtaufgabe in 
jeder Kommune ist noch in weiter Ferne. 

Gegen Einsamkeit im Alter
Bei Älteren über 80 Jahren besteht ein deut-
lich höheres Risiko einer sozialen Isolati-
on. Einsamkeit zu verhindern, ist eine ge-
samtgesellschaftliche Aufgabe. Noch immer 
nicht sind ausreichende Begegnungsstätten, 
die nachhaltig finanziert und durch haupt-
amtliche Mitarbeitende unterstützt werden, 
geschaffen. 

Sozialstaat sichern und ausbauen
Die gesundheitliche Prävention muss weiter 
ausgebaut werden. Präventionsmaßnahmen 
dürfen keine Altersgrenzen haben und müs-
sen auf die medizinischen Bedürfnisse aller 
Lebensalter abgestimmt sein. Das Präventi-
onsgesetz muss daher konsequent umgesetzt 
werden. Zur Absicherung im Alter ist ein dau-
erhaftes gesetzliches Rentenniveau von über 
50 Prozent, ohne dass die Regelaltersgrenze 
weiter angehoben wird, erforderlich. Zudem 
soll zur Erleichterung für Seniorinnen und 
Senioren der Abzug der Steuerschuld künf-
tig direkt durch die Rentenversicherungsträ-
ger erfolgen und bundesweit die Möglichkeit 
einer vereinfachten Einkommensteuererklä-
rung unter Berücksichtigung von steuerlich 
absetzbaren Kosten geschaffen werden. Ren-
tenerhöhungen fallen 1:1 in die Steuerpflicht, 
wenn der steuerliche Grundfreibetrag über-
schritten ist, und werden dadurch geschmä-
lert. Der Rentenfreibetrag muss deshalb ent-
sprechend der jährlichen Rentenanpassung 
dynamisiert werden. I
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Innenleben

VELSPOL-BUNDESSEMINAR

#vielfaltdenken
Andrea Jüsgen nahm für den GdP-Landesbezirk Berlin am 
Bundesseminar des Verbandes lesbischer und schwuler 
Polizeibediensteter in Deutschland e.V. (VelsPol) teil. In DP erzählt sie 
von ihren Eindrücken.

Andrea Jüsgen

Als offen transident lebende und pri-
vat in diversen queeren Projekten 
engagierte Frau genügte mir ein Be-

such der VelsPol-Homepage, um spontan 
begeistert zu sein: Polizei, Justiz und Zoll 
als Spiegelbild der Gesellschaft. Zu diesem 
Spiegelbild gehört selbstverständlich auch 
die Vielfalt sexueller Orientierung und ge-
schlechtlicher Identität. 

LSBTIQ* ist Realität

Um es vorwegzunehmen: Meine Erwartun-
gen waren hoch - und wurden bei Weitem 
übertroffen. LSBTIQ* in der Gesellschaft 
und damit auch unter den Mitarbeitenden 
des öffentlichen Dienstes ist eine nicht zu 
leugnende Realität. Auch wenn Fortschrit-

te zu verzeichnen sind, im Miteinander wird 
dieser Realität leider noch viel zu oft mit 
Unsicherheit, Unkenntnis, Missverständ-
nissen, Vorurteilen und in der Folge diver-
sen Ausprägungen und Qualitäten von un-
bewusster, aber auch bewusster Diskrimi-
nierung begegnet. Ganz zu schweigen von 
politischen Strömungen, die offen gegen 
LSBTIQ* agieren. 

#moderndenken

Mit seinem diesjährigen Seminarprogramm 
#moderndenken #vielfaltdenken griff Vel-
sPol Deutschland dies auf und bot den Teil-
nehmenden ein breites und hochkarätig 
besetztes Format aus Information und Aus-
tausch zu verschiedenen Sichtweisen auf 

LSBTIQ*-Themen.  Unter der Schirmherr-
schaft der Innenministerin Sachsen-An-
halts, Dr. Tamara Zieschang, startete das Se-
minar mit einem Empfang im Landtag von 
Sachsen-Anhalt, bevor es für die Teilneh-
menden an den nächsten Tagen in die Ein-
zelseminare ging.

Ein weiter Weg

Die Vorträge waren beeindruckend infor-
mativ und berührend. Und die Begegnun-
gen zwischen den Teilnehmenden während 
und nach den Tages-Seminaren waren ein 
einziges Fest. Zur Realität gehört, dass die 
verfassungsrechtlich geschützten Grund- 
und Menschenrechte auf „freie Entfaltung 
der Persönlichkeit“ und „sexuelle Selbstbe-
stimmung“ für LSBTIQ*-Menschen noch im-
mer keine Selbstverständlichkeit sind. 

Hoffnungsmacher

Es sind Initiativen wie die des VelsPol e.V., 
die berechtigte Hoffnung machen, dass die 
individuelle Vielfalt in der Gesellschaft 
auch für LSBTIQ*-Menschen zu dem werden 
kann, was sie sollte: Eine gleichberechtig-
te Selbstverständlichkeit - auch im öffentli-
chen Dienst. Der verfassungsrechtliche Rah-
men ist seit langem gegeben. Und die mate-
rialrechtlichen Rahmenbedingungen werden 
von der Bundesregierung aktuell angepasst 
(u.a. Einführung des Selbstbestimmungsge-
setzes). Es gilt, diesen Rahmen im täglichen 
Miteinander mit Leben zu befüllen, um Un-
sicherheiten im Umgang mit LSBTIQ*-Men-
schen abzubauen und Akzeptanz zu fördern. 

Am Puls der Zeit

Dies ist eine Gemeinschaftsaufgabe und von 
Initiativen wie dem VelsPol e.V. allein kaum 
leistbar. Das dies auch von der GdP so ge-
sehen wird ist am Puls der Zeit, folgerich-
tig und notwendig; denn das Sprachrohr 
der Beschäftigten sind die Gewerkschaften. 
Mein Dank geht an die Menschen hinter dem 
VelsPol e.V. für das Format sowie die hoch 
professionelle Organisation und Durchfüh-
rung des Seminars. Ich freue mich schon 
jetzt auf das nächste Seminar, das für 2025 
in Lübeck angekündigt wurde. I
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Andrea Jüsgen mit der VelsPol-Bundesvorsitzenden Diana Gläßer (l.).
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Innenleben

BFA DIGITALISIERUNG

Mut zur 
Veränderung
Am 4. und 5. Oktober tagte der GdP-Bundesfachausschuss (BFA) 
Digitalisierung in Berlin. Gut so, denn die Polizei braucht dringend 
ein Update. 

Danica Bensmail

Der BFA-Vorsitzende und Bundesjugend-
Vize Christian Ehringfeld redete erst gar 

nicht lange um den heißen Brei herum: „Die 
deutsche Polizei braucht einen kräftigen Di-
gitalisierungsschub.“ Bunte Bildchen seien 
schön und gut, sagte der BFA-Vorsitzende, 
doch am Ende des Tages müsse der Fokus auf 
einer unmittelbaren Arbeitserleichterung für 
die Kolleginnen und Kollegen liegen. Die sei 
dringend notwendig. 

Der stellvertretende Bundesvorsitzen-
de und im Geschäftsführenden Bundesvor-
stand zuständig für die Themen Digitalisie-
rung und KI Alexander Poitz, stimmte Eh-
ringfeld zu. Poitz betonte: „Digitalisierung 
setzt Mut zur Veränderung und Kompromiss-
bereitschaft voraus. Vorhaben wie insbeson-
dere P20 haben das richtige Ziel, jedoch müs-
sen auch spürbare Fortschritte bei unseren 
Kolleginnen und Kollegen ankommen.“ I
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Hingeschaut

Welche konkreten Auswirkungen hat die EU-Politik in Brüssel 
eigentlich auf unsere Polizeien in Deutschland? Die CDU-
Abgeordnete und Europa-Expertin Lena Düpont war im September 
zu Gast auf der GdP-Bundesvorstandssitzung in Potsdam. DP hat 
am Rande der Veranstaltung mit ihr darüber gesprochen. 

Jana Biesterfeldt
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   DIE GdP IN BRÜSSEL

 Mischt Euch ein! 

DP: Liebe Frau Düpont, wie sieht der Tag 
einer Europaabgeordneten eigentlich 
aus? 
Lena Düpont: Jeden Tag was Neues, aber 
auch sehr strukturiert. 42 Sitzungswochen 
im Jahr, 30 in Brüssel, 12 in Straßburg. Kein 
Tag ist wie der andere. Mal Besuchergrup-
pen, mal Bürotätigkeiten, Pressegespräche, 
Ausschussarbeit, Verhandlungsrunden zu 
Gesetzgebungsverfahren, Plenardebatten. 
Das ist das Schöne an meinem Job.

DP: Was sind die Auswirkungen Ihrer Ar-
beit? Wie profitieren Polizistinnen und 
Polizisten in Deutschland davon und den 
Themen, an denen Sie beteiligt sind?
Düpont: Das lässt sich gut an einem Beispiel 
deutlich machen: Dazu gehören Auslands-

verwendungen oder Abberufungen. Frontex 
oder Europol. Ich habe ein großes Interes-
se daran, dass die Bedingungen vor Ort gut 
sind. Der Grundgedanke der europäischen 
Zusammenarbeit liegt darin, dass wir vonei-
nander lernen und in anderen Mitgliedstaa-
ten sehen, was diese für Strategien bei Kri-
minalitätsbekämpfung entwickelt haben. 
Wir müssen das Rad nicht neu erfinden, und 
nicht die gleichen Fehler machen. 

DP: Haben Sie ein aktuelles Beispiel?
Düpont: Der Umgang mit Digitalisierung 
und Künstlicher Intelligenz. Eine Frage, mit 
der wir uns beschäftigen, ist: Welche Instru-
mente haben die Polizeien in der EU an der 
Hand, die ihnen die Arbeit erleichtert? Die 
Polizei braucht die besten Instrumente, um 

ihre Arbeit gut zu machen. Das muss paral-
lel abgewogen werden, mit der Einhaltung 
und dem Schutz von Menschenrechten. Im 
Parlament wird dann der praktikable Weg 
gesucht und gefunden.

DP: Welche Tipps haben Sie für die GdP 
in puncto europäische Mitwirkung? 
Düpont: Ich kann da nur ein starkes Plädo-
yer für Einmischung und Präsenz in der EU 
halten. Es ist wichtig frühzeitig im Dialog 
zu sein, zu wissen, welche Themen anste-
hen und die praktischen Auswirkungen von 
Gesetzgebungsvorschlägen nachvollziehen. 
Dialog und Austausch und Präsenz sind im-
mens wichtig. 

DP: Vielen Menschen ist der Einfluss 
Brüssels auf die Innenpolitik in Deutsch-
land nicht bewusst …
Düpont: Stimmt. Dabei hat die EU einen 
größeren Einfluss auf die Innere Sicherheit 
in Deutschland als vielen bewusst ist. Das 
bietet ein riesiges Potential der Zusammen-
arbeit. Darum ist das GdP-Büro in Brüssel auf 
jeden Fall ein richtiger Schritt. Das Interesse 
deutscher Polizeibeschäftigter muss auch auf 
europäischer Ebene vertreten werden. 

DP: Vielen Dank für das Gespräch.

Sprach als Expertin auf der Bundesvorstandssitzung: die EU-Abgeordnete Lena Düpont.
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DAMALS UND HEUTE

Helmpflicht für 
Radfahrer
Die Frage „Muss man beim Fahrradfahren einen Schutzhelm 
tragen?“ beantwortet die Straßenverkehrsordnung (StVO) mit einem 
klaren Nein. Aber ganz so einfach ist es dann doch nicht – 
insbesondere beim Thema Schadensersatz. DP-Autor und 
Verkehrsexperte Ewald Ternig kennt die entscheidenden Details.

Ewald Ternig 
Dozent für Verkehrsrecht an der Hochschule der  
Polizei Rheinland-Pfalz

Die Helmpflicht aus Paragraf 21 a Ab-
satz 2 StVO betrifft nur die Führenden 
und Mitfahrenden von Krafträdern 

und offenen, drei- oder mehrrädrigen Kraft-
fahrzeugen mit einer durch die Bauart be-
stimmten Höchstgeschwindigkeit (bbH) von 
mehr als 20 Kilometer pro Stunde (km/h). 
Wenn die bbH höher liegt, ist eine Helm-
pflicht dann nicht gegeben, sofern Sicher-
heitsgurte getragen werden. 

Die Umstände entscheiden

Trotzdem müssen sich Gerichte immer wieder 
damit beschäftigen, ob Radfahrenden Scha-
densersatz zusteht, wenn sie bei einem Ver-
kehrsunfall, bei dem sie mit einem Fahrrad 
unterwegs waren, Kopfverletzungen erlitten 
und bei der Fahrt keinen Schutzhelm tru-
gen. Dabei wird Bezug genommen auf Para-
graf 254 Bürgerliches Gesetzbuch (BGB), Mit-
verschulden. Aus Absatz 1 der Bestimmung 
kann entnommen werden: „Hat bei der Ent-
stehung des Schadens ein Verschulden des 
Beschädigten mitgewirkt, so hängt die Ver-
pflichtung zum Ersatz sowie der Umfang des 
zu leistenden Ersatzes von den Umständen, 
insbesondere davon ab, inwieweit der Scha-
den vorwiegend von dem einen oder dem an-
deren Teil verursacht worden ist.“ 

Was das Gericht sagt …

Nun musste sich das Oberlandesgericht 
(OLG) Hamm, Beschluss vom 14.2.2023, 7 U 
90/22, mit der Problematik beschäftigen. Da-
bei ging es um einen Vorfall, der sich im Jahr 
2018 ereignete. Der Leitsatz dazu lautet: Je-
denfalls noch im Jahr 2018 war für Radfah-
rer das Tragen von Schutzhelmen nach all-
gemeinem Verkehrsbewusstsein zum eige-
nen Schutz im Sinne des Paragraf 254 Absatz 
1 BGB nicht erforderlich. Dabei wird Bezug 
genommen auf Entscheidungen des Bun-
desgerichtshofes (BGH), Urteil vom 17. Juni 
2014 – VI ZR 281/13, des OLG, Nürnberg, Ur-
teil vom 20. August 2020 – 13 U 1187/20 für 
das Jahr 2017 und des OLG Hamm, Urteil 
vom 22.11.2022 – 7 U 8/22 für das Jahr 2016.

Hier Auszüge aus der Begründung: „… An-
lass für die Annahme eines Mitverschul-
dens durch das Nichttragen eines Schutz-
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BUNDESPOLIZEIRECHT
Grundlagen des Gefahrenabwehr-, Strafprozess- und
Zwangsrechts, Prüfungsschemata, Klausuren mit Lösungen
Von Marc Wagner.

Die erfolgreiche Bearbeitung von einsatzrechtlichen Prü-
fungsklausuren fordert schon weit vor der Laufbahnprüfung
fundierte Rechtskenntnisse. Gleichermaßen ist bereits zu Be-
ginn der Ausbildung die Beherrschung gutachterlicher Würdi-
gungstechnik als der für die Klausurniederschrift maßgeblichen
Darstellungsform gefragt. Zum Inhalt:

Bereits in „Zwischenetappen“, den Modulprüfungen, gilt es
mindestens das Wissen zu präsentieren, das den Fortgang des
Studiums garantiert. Dieses Buch richtet sich an diejenigen An-
wärter für die Laufbahn des gehobenen Polizeivollzugsdienstes
in der Bundespolizei, die Prüfungen im Bundespolizei-, Zwangs-
und Strafprozessrecht mit Erfolg absolvieren wollen. Ebenso ist
das Buch an ambitionierte Bewerber für die Laufbahn des mitt-
leren Polizeivollzugsdienstes in der Bundespolizei adressiert.

– Grundlagenwissen:
Aufbau von Rechtsnormen, Allgemeines Verwaltungsrecht,
Bundespolizei-, Zwangs- und Strafprozessrecht.

– Klausurbearbeitungstechnik:
Einführung in die Subsumtions- und Würdigungstechnik;
Prüfungsschemata: Rechtmäßigkeit von Gefahrenabwehr-,
Zwangs- und strafprozessualen Maßnahmen, Erfolgsaussich-
ten Widerspruch gegen Gefahrenabwehr-VA.

– Klausurtaktik:
Die Arbeit am Sachverhalt, die rechtliche Bewertung, die Nie-
derschrift (,,dos and don‘ts“).

– Klausurtraining:
Prüfungsklausuren in aufsteigendem Schwierigkeitsgrad mit
Musterlösungen.

Neben einer inhaltlichen Aktualisierung wurde für die vor-
liegende Neuauflage die Darstellung des Gefahrenabwehrrechts
ergänzt und ein Übungsfall neu aufgenommen.

DER AUTOR

Prof. Dr. jur. Marc Wagner, Hochschullehrer für Allgemeines Ver-
waltungs- und Verwaltungsprozessrecht sowie Einsatzrecht der Bun-
despolizei an der Hochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung.
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helms kann dann vorliegen, wenn im 
Unfallzeitpunkt nach allgemeinem Ver-
kehrsbewusstsein das Tragen eines Helms 
beim Fahrradfahren zum eigenen Schutz er-
forderlich ist. Zur Beurteilung einer allge-
meinen Überzeugung können Umfrageer-
gebnisse, Statistiken und amtliche oder 
nichtamtliche Erhebungen herangezogen 
werden (vgl. BGH NJW 2014, 2493 Rand-
nummer 9, 12). Nach den Erhebungen der 
Bundesanstalt für Straßenwesen … tru-
gen im Jahr 2019 über alle Altersgruppen 
hinweg innerorts nur 18,0 Prozent und au-
ßerorts nur 22,8 Prozent der beobachte-
ten Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen 
einen Schutzhelm. Dementsprechend hat 
das OLG Nürnberg (NJW 2020, 3603) für ei-
nen Unfall aus dem Jahr 2017 daran fest-
gehalten, dass im Jahr 2017 – nach wie 
vor – das Tragen von Schutzhelmen nach 
allgemeinem Verkehrsbewusstsein zum ei-
genen Schutz nicht erforderlich war. Dem 
schließt sich der Senat für das Jahr 2018 an. 
Von einem allgemeinen Verkehrsbewusst-
sein könnte frühestens ab einer Quote von 
über 50 Prozent ausgegangen werden. Die-
se war im Jahr 2018 – wie aus der von der 
Bundesanstalt für Straßenwesen (BAST) 
veröffentlichten Grafik ohne weiteres er-
sichtlich – nicht erreicht. Der Bekl. hat da-
nach einen ungekürzten Anspruch auf Er-
satz seiner materiellen und immateriellen 
Schäden…“ 

Mehr Helmträger

Man muss somit im Auge haben, wie sich 
das Bewusstsein zum Tragen eines Schutz-
helmes beim Fahrradfahren entwickelt. Die 
BAST führt dazu alljährlich entsprechende 
Erhebungen durch. Und aufgepasst – das 
Verhalten scheint sich zu ändern. In der Ver-
öffentlichung für das Jahr 2022 wird ausge-
führt: Ab dem Jahr 2021 werden die Helm-
tragequoten für alle Radfahrer und nicht – 
wie bislang – nur für die in Alltagskleidung 
ausgewiesen. Daher werden die Helmtrage-
quoten ab 2021 für die Gesamtgruppe der 
Radfahrer (Alltags- plus Sportbekleidung) 
dargestellt. In Klammern sind jeweils die 
Helmtragequoten des Vorjahres aufgeführt. 
Damit ist ein Teil des Anstiegs der Helmtra-
gequote zwischen den Jahren 2020 und 2021 
unter anderem darauf zurückzuführen, dass 
die nun einbezogene Gruppe der Radfahrer 

in Sportbekleidung eine weit höhere Helm-
tragequote aufweist als jene in Alltagsbe-
kleidung. Im Jahr 2022 trugen über alle Al-
tersgruppen hinweg 40,3 Prozent aller Fahr-
radfahrer und Fahrradfahrerinnen (2021: 
34,6 Prozent) einen Schutzhelm. Dabei lag 
die Helmtragequote von Fahrern konventio-
neller Fahrräder bei 34,0 Prozent, diejenige 
von Pedelec-Fahrern bei 60,1 Prozent. 81,3 
(2021: 77,0) Prozent der Kinder von 6 bis 10 
Jahren trugen 2022 einen Fahrradhelm. Bei 
den 11- bis 16-Jährigen lag die Helmnutzung 
bei 47,5 (2021: 39,1) Prozent. Von den 17- bis 
21-Jährigen trugen 31,2 (2021: 22,0) Prozent, 
von den 22- bis 30-Jährigen 34,3 (2021: 20,7) 
Prozent, von den 31-bis 40-Jährigen 42,9 
(2021: 34,8) Prozent, von den 41-bis 60-Jäh-
rigen 40,4 (2021: 37,7) Prozent und von den 
ab 61-Jährigen 37,5 (2021: 43,2) Prozent einen 
Fahrradhelm.

Mithaftung nicht 
ausgeschlossen

Selbst wenn die Zahlen und damit die Stei-
gerungen, wie die BAST darstellt, auch dar-
auf zurückzuführen ist, dass die Alltags- und 
Sportfahrerinnen und -fahrer nun zusammen 
genannt werden, kann dies für die Versiche-
rer von Bedeutung sein. Man darf davon aus-
gehen, dass diese die Zahlen im Blick haben 
werden. Daher ist es nicht ausgeschlossen, 
dass der Tag kommt, an dem eine Mithaf-
tung im Sinne des Paragraf 254 BGB in Be-
tracht kommt. In der Präventionsarbeit soll-
te es weiterhin so sein, dass für das Tragen 
des Helmes geworben wird. Denn wenn es zu 
keinen schwerwiegenden Kopfverletzungen 
kommt, ist dies für die Personen am besten. 
Dazu kann ein Helm helfen. I

Nur Radfahrer (RF) in Alltagskleidung Alle RF

Quelle: Bundesanstalt für Straßenwesen
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SUCHTERKRANKUNG

Raus aus
   der  Isolation
Seit Januar 2022 ist Burkhard Blienert der Beauftragte  
für Sucht- und Drogenfragen der Bundesregierung.  
Als Nachfolger der CSU-Politikerin Daniela Ludwig  
setzt er neue Akzente in der Drogenpolitik. 

Walter Liedtke

DP: Herr Blienert, Sie fordern ein Werbe-
verbot für Alkohol, Tabak und Glücks-
spiel. Welchen Effekt versprechen Sie 
sich davon?
Burkhard Blienert: Tabak, Alkohol und auch 
Sportwetten sind viel zu präsent im öffentli-
chen Raum. Daran muss sich etwas ändern! 
Zumindest dort, wo Werbung auch Jugendli-
che erreicht, müssen wir ihr bei diesen Pro-
dukten ganz enge Grenzen setzen. Kaum ein 
europäisches Land hat einen so freizügigen 

Hingeschaut
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Umgang mit Alkohol, Tabak und auch Sport-
wetten. So kann es nicht weitergehen! Wir 
brauchen mehr Prävention, Jugendschutz, 
Hilfsangebote und klarere Regeln, um die 
Menschen zu schützen und Betroffene sowie 

ihre Familien nicht allein zu lassen. Die Am-
pelkoalition will dem Sponsoring durch die 
Tabakindustrie und dem Marketing für Zi-
garetten, E-Zigaretten und Co. engere Gren-
zen setzen. Das ist so wichtig, weil wir wis-

sen, dass Werbung gerade von Jugendlichen 
stark wahrgenommen wird. Wir brauchen 
dringend ein vollständiges Verbot von Spon-
soringmaßnahmen der Tabak- und E-Zigaret-
tenwirtschaft. Es gibt Studien, die ganz klar 
zeigen, dass Jugendliche, die häufig mit Zi-
garettenwerbung konfrontiert werden, mit 
höherer Wahrscheinlichkeit selbst zur Ziga-
rette greifen als diejenigen, die solche Wer-
bung seltener sehen. Wichtig ist, dass wir 
jetzt schnell einen Gesetzentwurf auf den 
Tisch bekommen, der das Ganze ausbuchsta-
biert; und zwar konsequent. Zigaretten sind 
ein von A bis Z schädliches Produkt. Es gibt 
überhaupt keinen sinnvollen Grund, dass im 
Supermarkt oder an der Tankstelle noch für 
Zigaretten, Erhitzer und E-Zigaretten gewor-
ben werden darf. Ich bin zu allen Punkten mit 
dem zuständigen Bundesminister für Ernäh-
rung und Landwirtschaft Cem Özdemir be-
reits in guten Gesprächen.

DP: Sie wollen auch das Mindestalter für 
das Trinken von Alkohol anheben. War-
um ist das nötig und kann das wirklich 
mehr Kinder und Jugendliche vom Alko-
holkonsum abhalten?
Blienert: Meine Botschaft ist dabei ganz 
klar: Keine Abgabe, kein Verkauf an unter 
18-Jährige! Gerade bei Alkohol ist die Situ-
ation paradox. Ab 14 Jahren darf bei uns 
begleitet getrunken werden, kaufen darf 
man Wein und Bier ab 16. Von den beste-
henden Regelungen geht das falsche Signal 
aus. Auch das sind Drogen und die gehören 
nicht in die Hände von Kindern und Jugend-
lichen. Alkohol ist nicht weniger schädlich, 
wenn Schülerinnen und Schüler der achten 
Klasse gemeinsam mit ihren Eltern Alkohol 
trinken. Gerade junge Menschen schädigt 
Alkohol massiv. Darum halte ich auch wei-
tere strikte Regulierungen, Werbebeschrän-
kungen und Warnhinweise für Alkohol und 
Tabak für sinnvoll.

DP: Sie fordern andererseits eine „Kurs-
korrektur in der Drogenpolitik“. Wie soll 
diese Kurskorrektur aussehen?
Blienert: Ich möchte erreichen, dass Sucht 
und Drogenkonsum endlich keine Tabuthe-
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men mehr sind, dass suchtkranken Men-
schen besser und vor allem einfacher gehol-
fen wird und sie nicht mehr in die Isolation 
treiben und ausgrenzen. Wir müssen ehrlich 
und offen über Sucht, Drogenkonsum und die 
gesundheitlichen und auch persönlichen Fol-
gen reden. Das Thema Drogen muss raus aus 
der Tabuecke. Sucht ist eine Krankheit, kein 
Stigma. Abhängige Menschen brauchen um-
fassende Hilfe! Der erste Schritt, den ich bei 
teils schwierigen Debatten gehe, ist, nicht die 
Substanz in den Mittelpunkt der Betrachtung 
zu stellen, sondern den Menschen. Wenn je-
mand ein missbräuchliches Konsumverhal-
ten hat, braucht er Hilfe und Unterstützung. 
Und dabei darf ihn die Gesellschaft nicht al-
leine lassen. Gesundheitsschutz statt Stra-
fe. Das verstehen vie-
le. Es geht mir auch um 
einen kulturellen Wan-
del. Nehmen wir Ta-
bak: Heute ist es selbst-
verständlich, dass in 
Restaurants nicht mehr 
geraucht wird. Früher 
wurde darum teils hef-
tig gestritten. Hier reicht 
es natürlich nicht, dass 
wir im Bund umsteu-
ern. Vielmehr müssen 
hier Länder, Kommu-
nen, das ganze Gesund-
heitssystem, Unternehmen, Vereine – sie alle 
müssen hier mitziehen. Und das Thema Sucht 
muss in den Ministerien und Senaten der 
Länder auf der Chefebene angesiedelt wer-
den. Einsparungen bei der Suchtberatung 
und Anlaufstellen müssen ein absolutes No-
Go werden. Wir brauchen flächendeckende 
Angebote, die die Konsumenten nicht stig-
matisieren: Vom Beratungsgespräch über die 

Suchtprävention in Schulen bis hin zu Dro-
genkonsumräumen, die Ermöglichung von 
Substitution und Schlafstätten für obdach-
lose Abhängige.

DP: Sie setzen sich für das sogenannte 
„Drug-Checking“ ein. Was ist das und wie 
soll das praktisch funktionieren?
Blienert: Mit der Erlaubnis zum Drug-Che-
cking kommen wir in der Drogenpolitik ei-
nen wichtigen Schritt weiter: weg von Stra-
fe, hin zu Schutz und Hilfe! Drug-Checking 
kann dabei helfen, Menschen vor der Ein-
nahme stark verunreinigter oder zu hoch do-
sierten Drogen zu schützen, das Bewusst-
sein für die Risiken des Drogenkonsums zu 
stärken und den ersten Schritt in die Sucht-

hilfe zu wagen. Wenn 
Drug-Checking end-
lich auch in Drogen-
konsumräumen als zu-
sätzliches Angebot an-
geboten wird, können 
wir mit diesem nied-
rigschwelligen Ange-
bot auch den Gefah-
ren für schwerstab-
hängige Menschen ein 
Stück weit begegnen. 
Denn man weiß nie, 
was etwa dem Heroin 
auf dem Schwarzmarkt 

alles beigemischt wird. 
Aber es kann auch in 
der Party- und Festi-
valszene helfen, Men-
schen vom Konsum 
überdosierter oder ver-
unreinigter Partydro-
gen wie Ecstasy zu 
schützen. Beim Drug-
Checking können die 
chemischen Drogen 
wie etwa Kokain, He-
roin, Speed oder auch 
Chrystal und Fenta-
nyl auf ihre Verunrei-
nigungen getestet werden. Drug-Checking 
sollte, nachdem der Bundestag nun den 
Weg dafür freigemacht hat, möglichst in al-
len Bundesländern angeboten werden. Alle 
durch die Kontrollen gewonnenen Erkennt-
nisse werden in ein Frühwarnsystem einflie-
ßen, sodass schnell reagiert werden kann, 
wenn besonders gefährliche Substanzen im 
Umlauf sind.

DP: Sie fordern auch, mehr „Heroin auf 
Rezept“ zu verschreiben. Warum – und 
für wen könnte sich dies positiv auswir-
ken?
Blienert: Mehr als 80.000 Opioid-abhängi-
ge Menschen erhalten in Deutschland eine 
sogenannte Substitutionsbehandlung. Das 
sichert ihnen Teilhabe am Leben und kann 
sie von dreckigem Stoff wegbringen. Das ist 
gut, aber noch nicht gut genug, wenn wir be-
denken, dass wir mindestens doppelt so vie-
le Opioid-abhängige Menschen in Deutsch-
land haben. Wir müssen noch mehr tun, um 
diese Behandlung direkt bei den Patientin-
nen und Patienten ankommen zu lassen. Da-
bei möchte ich die Rolle der Apotheken vor 
Ort stärken und noch mehr Apothekerinnen 
und Apotheker für die Substitution gewin-
nen. Wir brauchen auch noch mehr Ärztin-
nen und Ärzte, die sich hier engagieren, um 
den Bedarf vor allem im ländlichen Raum 
besser abdecken zu können.

DP: Zum Thema Legalisierung von Can-
nabis liegt jetzt ein Eckpunktepapier für 
einen Gesetzentwurf vor. Was halten Sie 
davon?
Blienert: Mit der anstehenden Reform soll 
der Cannabisbesitz endlich entkriminali-
siert werden. Es gibt durch den legalen Ei-
genanbau und die Cannabis-Clubs die Mög-
lichkeit, ein sicheres Produkt legal zu erlan-

gen. Kein Erwachsener 
muss mehr auf dem 
Schwarzmarkt kaufen. 
Das ist die wichtigste 
Botschaft, denn der re-
gulierte Zugang dient 
vor allem dem Gesund-
heitsschutz. Die bishe-
rige Verbotspolitik hat 
die Konsumraten bei 
Jugendlichen und Er-
wachsenen nicht zu-
rückgedrängt. Im Ge-
genteil, die Zahlen 
sind kontinuierlich in 

den zurückliegenden Jahren angestiegen. 
Die Kombination aus Entkriminalisierung, 
mehr und besserem Jugendschutz und viel, 
viel mehr Prävention sehe ich als sinnvoll 
an. Vor allem Jugendliche müssen wir im 
Umgang mit Drogen stark machen.

DP: Vielen Dank für das Gespräch.

GdP-Interviewpartner Burkhard 
Blienert ist der Beauftragte für 
Sucht- und Drogenfragen der 
Bundesregierung. 

Foto: Sucht- und Drogenbeauftragter/Thomas Ecke
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Im Detail

SICHERHEITSGEWERBEGESETZ

Aufwertung  
der privaten  
Sicherheits- 
wirtschaft
Das private Sicherheitsgewerbe boomt. Zwischen 2010 
und 2023 stieg der Branchenumsatz von fünf auf elf 
Milliarden Euro. Die Bundesregierung plant die 
Verabschiedung eines Stammgesetzes für private 
Sicherheitsdienstleister. Was bedeutet das für die Polizei? 
DP-Autor Florian Flörsheimer mit den Einzelheiten.

Dr. Florian Flörsheimer
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Hinweis zur Personalshop-Beilage
in Ausgabe 09/2023!
Liebe Leserinnen und Leser der DP DEUTSCHE POLIZEI,

bei der Bestell-Abwicklung der Personalshop-Beilage in Ausgabe 09/2023
kam es zu technischen Problemen. Hierfür entschuldigt sich Personalshop
und weist darauf hin, dass der Gutscheincode D25376 aktualisiert ist und
die Angebote der Beilage sowie auch alle anderen Artikel im Online-Shop
unter www.personalshop.com mit 25% Rabatt zu bestellen sind und auch
die Pfanne mit Holzgriff gratis dazu zu bekommen ist. Rückfragen gerne
unter Telefon 069 / 92 10 110.
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Das private Sicherheitsgewerbe be-
schäftigt mittlerweile über 270.000 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Der größte Teil ist sozialversicherungs-
pflichtig beschäftigt, der Rest sind Mini-
jobber. Es gilt der Mindestlohn und es 
gibt zahlreiche Tarifvereinbarungen. 
Für die Arbeit in der Branche gibt es 
erforderliche Mindestqualifikationen, 
es gibt aber auch Ausbildungsberufe 
und berufliche Qualifikationen für 
Quereinsteiger. Die Anzahl regis-
trierter Sicherheitsunternehmen 
liegt bei knapp 6.000. 

Das Betätigungsfeld 
wächst
Das Spektrum an Dienstleis-
tungen ist in den letzten drei 
Jahrzehnten gewachsen. Ne-
ben dem klassischen Objekt- 
und Personenschutz sowie 
Geld- und Werttransporten 
sind viele neue Tätigkeiten 
hinzugekommen, wie bei-
spielsweise die Passagier-

kontrolle auf Flughäfen, der 
Schutz von Wohnheimen für 
Geflüchtete, Kontrolltätigkei-

ten im öffentlichen Nahverkehr 
und als City-Streifen in Kom-

munen, oder auch der Schutz 
von Großveranstaltungen. 

Krisen schaffen Wachstum
Vergangene und aktuelle Krisen 
scheinen der Branche genutzt zu 

haben. Beobachtet man deren Ent-
wicklung in den letzten Jahren, fällt 
auf, dass sie sich trotz oder gera-

de wegen der vielen Krisen (die Un-
terbringung Geflüchteter ab 2015, die 

Pandemie oder der Ukrainekrieg) sehr 
gut entwickelt hat. Während der Coro-

na-Pandemie griffen viele Kommunen 
auf die Dienste der Privaten zurück. Es 

wurden sogar Stimmen laut, die hoheit-
liche Befugnisse für private Sicherheits-
dienste auf kommunaler Ebene forderten. 

Der Trend, dass finanziell belastete Kommu-
nen private Sicherheitsdienste mit Aufgaben 
im Ordnungsdienst betrauen, hält an.

Fachkräftemangel
Doch auch das private Sicherheitsgewerbe 
leidet unter Fachkräftemangel. Zwar ist die 

Zahl der Beschäftigten kontinuierlich ge-
wachsen, jedoch haben die Einführung des 
Mindestlohns sowie die Reformen beim Ar-
beitslosengeld dazu beigetragen, dass die 
Lohnkosten gestiegen sind – die der größte 
Posten für die Firmen sind, vor allem, wenn 
sie ausschließlich Sicherheit als Personal-
dienstleistung anbieten. 

Private Sicherheit:  
ein Arbeitnehmermarkt
Die Bereitschaft der privaten und öffentli-
chen Auftraggeber, höhere Preis zu zahlen, 
ist eher gering. Diese Klage kommt jeden-
falls regelmäßig von Sicherheitsfirmen. In 
der Branche spricht man von einem Wan-
del vom Arbeitgeber- zum Arbeitnehmer-
markt, da aufgrund einer wachsenden Zahl 
von Aufträgen der Personalbedarf hoch 
ist, gleichzeitig aber nicht gedeckt werden 
kann. Gegenwärtig gibt es nach Angaben 
des führenden Wirtschafts- und Arbeitge-
berverbandes Bundesverband der Sicher-
heitswirtschaft (BDSW) an die 10.000 offe-
ne Stellen. Die Anforderungen und Ansprü-
che an das Personal wachsen, gleichzeitig 
ist der Großteil der Beschäftigten eher nied-
rig qualifiziert. 

Ein neues Stammgesetz 
Die Bundesregierung plant aktuell die Ver-
abschiedung eines Stammgesetzes für das 
private Sicherheitsgewerbe. Damit reagiert 
sie auf dessen wachsende wirtschaftliche 
Bedeutung und auf die Forderungen der 
Lobby des Gewerbes. Schon im Jahr 2009 
hatte die Innenministerkonferenz (IMK) in 

der Fortschreibung des Programms Innere 
Sicherheit das private Sicherheitsgewerbe 
als wichtigen Bestandteil der Sicherheitsar-
chitektur Deutschlands bezeichnet. Statt ei-
nes Gesetzentwurfes wurden in den letzten 
Jahren die bestehenden Grundlagen, vor al-
lem Paragraf 34a der Gewerbeordnung kon-
kretisiert und ergänzt. 2016 wurde der Auf-
bau eines nationalen Bewacherregisters 
beim Statistischen Bundesamt beschlossen, 
in dem sämtliche Betreiber von Sicherheits-
firmen sowie deren Beschäftigte mit Sicher-
heitsaufgaben registriert sein müssen. 

Neuerungen des  
Gesetzentwurfes
Mitte 2020 löste das Bundesinnenministe-
rium das Bundeswirtschaftsministerium in 
der Zuständigkeit für das Sicherheitsgewer-
berecht ab. Dort wurde eine Arbeitsgruppe 
eingerichtet. Auf Grundlage ihrer Erkennt-
nisse wurde im Juli 2023 ein Referentenent-
wurf für ein neues Sicherheitsgewerbege-
setz (SiGG) veröffentlicht. Der Entwurf sieht 
die Schaffung eines Stammgesetzes zur Re-
gelung des Sicherheitsgewerbes vor, dessen 
Kernelemente die Verbesserung des Schut-
zes der Allgemeinheit durch die Erhöhung 
von Sicherheitsstandards, die Stärkung der 
Beschäftigten im Gewerbe sowie die Ver-
schärfung von Sanktionen sind. Im We-
sentlichen besteht der Entwurf aus der Zu-
sammenführung und Aktualisierung und 
Ergänzung der Paragrafen 11b und 34a der 
Gewerbeordnung, die unter anderem bisher 
das Sicherheitsgewerbe regeln. Neu ist auch 
die Einführung einer Erlaubnispflicht für Si-
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cherheitsgewerbebetreibende sowie Sicher-
heitsmitarbeiter in Abhängigkeit verschärf-
ter Zuverlässigkeitsüberprüfungen.

Stellungnahme der GdP 
Die GdP bewertet den Entwurf grundsätz-
lich als positiv. Vor allem, da die Abgren-
zung polizeilicher Tätigkeiten und das Recht 
der privaten Sicherheitsdienstleister nicht 
in Frage gestellt wird. Die Übertragung ho-
heitlicher Rechte und Eingriffsbefugnisse ist 
weiterhin nicht oder nur in Grenzen vorge-
sehen. Allerdings hätte man sich hier noch 
mehr Klarheit gewünscht, indem zum Bei-
spiel genauer definiert hätte werden kön-
nen, wann eine Befugnisübertragung qua 
Beleihung an Private möglich wäre. Hier-
bei könnte es in Zukunft zu Einfallstoren 
kommen, etwa bei der kommunalen Sicher-
heit oder beim Schutz und der Bewachung 
öffentlicher kritischer Infrastruktur außer-
halb befriedeter Besitztümer. 

Höhere Anforderungen
Des Weiteren wird als positiv gesehen, dass 
der Gesetzgeber höhere Anforderungen an 
die Zuverlässigkeit von Betreibern von Si-
cherheitsunternehmen sowie an die Be-
schäftigten des Sicherheitsgewerbes stellt 
und dies auch auf Personen ausweiten will, 
die zwar keine Beschäftigten des Sicher-
heitsgewerbes sind, dafür aber Sicherheits-
tätigkeiten im Auftrag ihres jeweiligen Ge-
werbes durchführen. Positiv wird auch 
bewerten, dass bei der Frage der Zuverläs-
sigkeit neu unterschieden wird, zwischen ei-
ner absoluten Unzuverlässigkeit und einer 
Regelunzuverlässigkeit. Personen besitzen 
die erforderliche Zuverlässigkeit nicht, wenn 
sie wegen eines Verbrechens oder sonstiger 
vorsätzlicher Straftaten zu einer Freiheits-
strafe von mindestens einem Jahr rechts-
kräftig verurteilt worden sind. 

Ein großes Fragezeichen
Auch sollen Verstöße gegen Vorgaben des 
neuen Gesetzes als bußgeldbewerte Ord-
nungswidrigkeiten festgelegt werden. Und 
schließlich sollen bei öffentlicher Auftrags-
vergabe Zuverlässigkeit und Qualifikation 
zukünftig eine stärkere Rolle bei der Aus-
wahl des Dienstleisters spielen. Ein gro-
ßes Fragezeichen hinterlässt der Entwurf 
allerdings bei der Frage der Voraussetzun-
gen, Häufigkeiten und Regelmäßigkeiten 
von behördlichen Kontrollen des Sicher-

heitsgewerbes. 
Und ohne bes-
sere personelle 
und finanzielle 
Ausstattung wer-
den die Ordnungs-
behörden kaum in 
der Lage sein, ihrer 
Aufgabe der Gewer-
bekontrolle effektiv 
nachkommen zu kön-
nen.

Fazit
Neben der GdP haben 
auch andere Verbände, 
Firmen und Einzelper-
sonen ihre Stellungnah-
men zu dem Gesetz formu-
liert. Es bleibt abzuwarten, 
ob der Gesetzgeber dadurch 
bewegt wird, noch vor Ein-
gabe in das Parlament Ände-
rungen an dem Entwurf vor-
zunehmen. Eines steht jetzt 
schon fest: Sollte dieses Ge-
setz verabschiedet werden, 
stellt es in jedem Fall eine 
weitere Aufwertung der 
privaten Sicherheitswirt-
schaft dar. I



NACHRUF

Michael Knape

Das ehemalige Mitglied im 1. Bundes-
schiedsgericht und der Autor für den 

Verlag Deutsche Polizeiliteratur (VDP) ist 
am 19. September 2023 im Alter von 71 Jah-
ren in Berlin verstorben. Mit Michael Knape 
verliert die GdP einen Kollegen, der Polizei 
und Gewerkschaft über Jahrzehnte geprägt 
hat. Professor Knape gehörte seit 1970 der 
Polizei an und trat 1992 in die GdP ein. Über 
die Leitung einer Bereitschaftspolizeiab-
teilung war der Berliner unter anderem im 
Stab des damaligen Landesschutzpolizei-
direktors für den Einsatz geschlossener Ein-

heiten in der ehemaligen Direktion 6 tätig, 
die er bis zu seiner Pensionierung leitete. Bis 
2017 lehrte er zudem fast drei Jahrzehnte an 
der Hochschule für Wirtschaft und Recht, 
später auch an der Hochschule der Polizei 
des Landes Brandenburg. Seine Kollegen 
schätzten ihn als konsequent, verlässlich 
und durchsetzungsfähig, insbesondere im 
Einsatz gegen den Rechtsextremismus. Die 
GdP hat in Michael Knape einen überzeugten 
Gewerkschafter, einen verlässlichen Kolle-
gen und Freund verloren. Wir werden ihn in 
bleibender Erinnerung halten. I
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Vor Ort

G7-GIPFEL-BETREUUNGSEINSATZ

GdP sagt der Gemeinde  
Garmisch-Partenkirchen  

ganz herzlich

Alexander Baschek

Der G7-Gipfel ist zwar nunmehr schon 
wieder ein Jahr her, dennoch kam 
es als erfreuliche Nachwirkung des 

G7-Gipfels, Anfang August in der Marktge-
meinde Garmisch-Partenkirchen zu einem 
außergewöhnlichen Termin.   

Die GdP-Bayern, hatte es sich nicht neh-
men lassen bei Bürgermeisterin Elisabeth 
Koch DANKE für die tolle, sehr professio-
nelle Unterstützung der Gemeinde Gar-
misch-Partenkirchen zu sagen und über-
reichte als Dankeschön eine Foto-Colla-
ge mit eindrucksvollen Impressionen des 
G7-Gipfels.

Die GdP-Bayern unterhielt während 
des gesamten G7-Gipfels für die aus ganz 

Deutschland eingesetzten Polizei-Einsatz-
kräfte eine Einsatzkräftebetreuung unter 
anderem auch mit zahlreichen Angeboten 
zu Freizeitaktivitäten während der dienst-
freien Zeit. Diese wäre ohne die gemeind-
liche Unterstützung in dieser Form nicht 
möglich gewesen, so Jan Pfeil, Stellvertre-
tender Landesvorsitzender der GdP in Bay-
ern. Und hierfür gilt es jetzt einfach DANKE 
zu sagen! I
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(v.l.): Alexander Baschek, Orga-Leiter der GdP Bayern, Jan Pfeil, Stv. GdP Landesvorsitzender Bayern, Frau Bürgermeisterin Elisabeth Koch 
und Maximilian Mayer, damaliger G7 Beauftragter der Gemeinde Garmisch-Partenkirchen.
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Mit dem vorliegenden Kommentar geben die Autoren
eine praxisgerechte und zugleich wissenschaftlich fundier-
te Hilfestellung zur Anwendung des neuen Grundrechts-
gewährleistungs- und Gefahrenabwehrgesetzes. Dabei
geht es ihnen insbesondere um eine verfassungskonfor-
me Auslegung der Vorschriften unter Berücksichtigung
der hohen Bedeutung der Versammlungsfreiheit für den
demokratischen Rechtsstaat.

DIE AUTOREN
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VERSAMMLUNGSFREIHEITSGESETZ
BERLIN (VERSFG BE)
Von Michael Knape und Hartmut Brenneisen.

Neben dem Versammlungsgesetz des Bundes werden
die Landesregelungen in Bayern, Berlin, Brandenburg,
Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Schleswig-
Holstein berücksichtigt (Föderalismusreform I).

Inhaltlich geht es zunächst um die verfassungs- und
versammlungsrechtlichen Grundlagen. Auf dieser Basis
wird der exekutive Handlungsrahmen im Vorfeld, während
der Hauptphase und nach Ende von Versammlungen bear-
beitet. Dabei wird zwischen Versammlungen unter freiem
Himmel und in geschlossenen Räumen differenziert.

VERSAMMLUNGSRECHT
Das hoheitliche Eingriffshandeln im Versammlungsgeschehen
Von Hartmut Brenneisen, Michael Wilksen, Dirk Staack und Michael Martins.

HERAUSGEBER UND AUTOREN
Hartmut Brenneisen, Professor, Ltd. Regierungsdirektor und Poli-
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Michael Wilksen, Landespolizeidirektor
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Christoph Keller: Persönlichkeitsrecht 
von Polizeibeamten, Polizeibeamte im 
Spannungsverhältnis zwischen Amts-
träger und „Bürger in Uniform“

VERLAG DEUTSCHE POLIZEILETERATUR 
GmbH, 2. Auflage 2022, 576 Seiten, 36 Euro, 
ISBN 978-3-8011-0922-6

Tätliche Angriffe auf Polizeibeamte, gefilmte 
und veröffentlichte Polizeieinsätze, geziel-
te Diffamierungen von Polizisten in Sozia-
len Netzwerken, ACAB–Plakate in Fußball-
stadien, Tätowierungsverbote für Polizeibe-
amte - schon diese Beispiele verdeutlichen, 
dass Polizeibeamte sich tagtäglich in unter-
schiedlichsten Situationen im Spannungs-
feld der grundgesetzlich garantierten Per-
sönlichkeitsrechte mit ihrer (Vorbild-)Rolle 
als Repräsentanten des Staates und Träger 
des staatlichen Gewaltmonopols bewegen. 
Aber auch der Dienstherr steht in der Ver-
pflichtung gegenüber den Polizeibeamten 
und darf deren Grundrechte nicht beliebig 
einschränken. 

Folgerichtig setzt sich der Autor in die-
sem Buch daher umfassend mit den Fragen 
auseinander, wie die einzelnen verfassungs-
rechtlichen Garantiebereiche der individuel-
len Persönlichkeitsentfaltung mit der Wirk-
lichkeit des Polizeiberufes und der Polizei-
wirklichkeit in Einklang zu bringen sind. 

Dabei setzt er folgende Themenschwer-
punkte: das allgemeine Persönlichkeits-

recht, Kommunikationsgrundrechte, Ehr-
verletzungsdelikte, das Recht am eigenen 
Bild, das Recht am eigenen Wort, Tatmit-
tel: Internet, Widerstand gegen die Staats-
gewalt, Datenschutz im Arbeits- und Dienst-
verhältnis, Persönlichkeitsrechte im öffent-
lich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis 
und Rechtsschutz.

Für die Neuauflage wurde das Werk um-
fassend überarbeitet und ergänzt. So wur-
den unter anderem die Kapitel zum Erschei-
nungsbild von Polizeibeamten und zur Teil-
nahme an sozialen Netzwerken erheblich 
erweitert. Außerdem wurde der Abschnitt 
„Polizeiarbeit, Corona und Dienstunfall-
recht“ neu aufgenommen.

Der Autor Christoph Keller (M. A.)  ist Leiten-
der Polizeidirektor und Dozent für Eingriffs-
recht und Öffentliches Dienstrecht und Lei-
ter der Abteilung Münster der Hochschule 
für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW.
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